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Liebe Mitglieder des AAeV,  

dieses Schreiben unseres Rechtsanwaltes Dr. Gregor geht uns alle an, ob Züchter oder Tierhalter! 

Zukünftig werden alle Alpakahalter, egal mit welcher Tieranzahl, eingeteilt in Betriebe: Status Tuberkulose 

freier Betrieb, oder eben in einen Betrieb ohne Status Tuberkulose frei. Das bedeutet, dass Zu- oder 

Abverkäufe erschwert werden. 

Grund dafür ist die Umsetzung des EU Rechts!  

Bitte lest das Schreiben unseres Rechtsanwaltes genau durch! 

Wir brauchen in Deutschland einen leicht durchführbaren TB Haut-Test und keinen kostenintensiven 

Bluttest! Der TB Hauttest ist langjährig erprobt und wird von anderen EU Staaten anerkannt. Damit dürfen 

Alpakas aus EU Ländern auch nach Deutschland verbracht werden. Umgekehrt funktioniert das leider nicht, 

da der gleiche Hauttest hier von unseren Behörden nicht anerkannt wird und das FLI empfiehlt, sogar 2 Tests 

machen zu lassen (Hauttest und Bluttest). Das führt ggf. zu falsch positiven Ergebnissen, siehe Alpakahengst 

Geronimo, der in England daraufhin eingeschläfert werden musste. 

Hier ein Link, wo englische Tierärzte davor warnen, dass nach mehreren Hauttests, der Bluttest positiv 

reagiert: 

Vets pen open letter on Geronimo case | Vet Times 

Wir fordern deshalb alle auf sich dafür einzusetzen, dass das EU Recht, welches relativ einfach anzuwenden 

ist, auch hier Gültigkeit hat! 

Die Erschwerung durch eine Nichtanerkennung des Tuberkulin Hauttests bzw. der Idee, gleich 2 

verschiedene Tests den Alpakahaltern abzuverlangen, ist in keiner Weise vernünftig, finanzierbar oder 

angemessen, siehe Schreiben Dr. Gregor. 

Schickt dieses Schreiben weiter an eure Amtsveterinäre, an Politiker, einfach an alle, die bereit sind uns zu 

unterstützen, damit wir nicht in eine Kostenfalle getrieben werden bzw. unsere Alpakahaltung von falsch 

positiven Tests in Misskredit gebracht wird.  

Es gibt kein TB Problem von Alpakas in Deutschland, das haben etliche Studien an mehreren hundert Alpakas 

gezeigt und auch bei den Obduktionen der verendeten Alpakas, hat sich keine derartige Problematik gezeigt. 

 

Der Vorstand 

mailto:praesi@aaev.de
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https://www.vettimes.co.uk/news/vets-pen-open-letter-on-geronimo-case/?fbclid=IwAR0AdT0a-cVqltL2JxnfW2QJxSkgBr-sTJszwyNCt2Hpu1ZURxjr1MDoceo


DR.GREGOR
RECHTSANWALTSKANZLEI

DR. PHILIPP GRecon

FAcHANWAIT rün AcRARREcHT UND zERTlF. MEDTAToR

STELLUNGNAHME IM AUFTRAG DER

ALPACA AssocIATIoN E. V.

ZU

Verbringung von Neuweltkomeliden

{hier: Alpokos} im innergemeinschoftlichen Verkehr der EU

Aufgrund von EU-rechtlichen Vorgoben sind die tierseuchenrechtlichen Vorgoben für die Ver-

bringung von Neuweltkomeliden, mithin ouch von Alpokos dezeit ols problemotisch onzusehen.

Domit möchte der Untezeichner zum Ausdruck bringen, doss es ich bei dieser Problemloge we-

niger euphemistisch ousgedrückt totsöchlich um einen veritoblen Schildbürgersireich hondelt.

A. Ausgongloge

t.

Mit Artikel 23 Absotz I Buchstobe e) der Delegierten Verordnung (EU) 2020/688 stellte sich die

Froge, welche Tests bei der Überwochung und Uniersuchung von Neuweltkomeliden zu verwen-

den sind.

Die Vorschrift lqutet:

,,Anforderungen on Verbingung geho/tener Come/idoe in ondere Milgiiedsfoolen

(l ) Unlernehmer verbringen gehollene Come/idoe nur donn in einen onderen Milg/iedstoot, wenn fol
gende Anforderungen erfüilt sind:

a)- d) ...

e/ die ?'iere kommen ous einem Betrieb, in dem bei den Comelidoe zumindesl tn den lelzten 12

Monoten vor dem Abgong Überwachungsmoßnohmen gemöß Anhong ll Teil 2 Nummern I und 2

in Bezug ouf lnfeklionen mit MycobocleiumJuberculosis-Komplex (M. bovis, M. coproe und M. tu-

berculosisJ durchgeführt wurden und wöhrend dieses Zeilroums

i) nur Comelidoe ous Eetrieben, die in diesem Absolz vorgesehenen Maßnohmen durchführen,

in den unfer Buchstobe o genonnten Betrieb eingesto/lt wurden:

OUALITAT DURCH
FORTEILDUNG
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iil - foils für in dem Betrieb gehoilene Come/idoe lnfeklionen mil dern Mycobocteriurn-fubercu-

/osis-Komp/ex (M. bovis, M. coproe und M. luberculosisJ gemeldel wurden - Moßnohmen ge-

möß Anhong llTeil 2 Nummer 3 ergiffen wurden;"

Die Vorschrift des Anhongs ll Teil 2 Nummern l.-3. Del. VO (EU) 2O20l688loutet:

,,Mindesfonforderungen on eln Programm vor der Verbringung in Bezug ouf lnfektionen mil dem

Mycobacterium-tuberculosis-Komplex (M. bovis, M. coproe und M. fuberculosis/ bei Come/idoe

l. Dos vor der Verbringung in einem Betrieb durchzuführende Überwochungsprogromrn zurn Nochweis

einer lnfeklion mit dem Mycobocteium-luberculosis-Kompiex (M. bovis, M. caproe und M. luberculosisJ

zum Zweck der Verbingung in einen onderen Mitgliedstoot von gehollenen Cornelidoe gemöß Artikel

23 Absotz I Buchsiobe e muss mindeslens folgende Schntte umfossen;

o) eine Fleischunlersuchung oller geschlochleten Come/idoe ous dem Betrieb;

b/ eine Nekropsieunlersuchung der Folltiere unter den Comelidoe, die ölter ols 9 Monole sind, es sei

denn, dies isl ous /ogisfischen Gründen nicht mög/ich oder ous wissenschoff/ichen Gründen nichl erfor-

derlich;

c) einen jöhrlichen l7ergesundheilsbesuch durch einen Tieront:

d) eine jöhrliche Untersuchung mit Negotivbef und oller Comelidoe, die in dem Betrieb zu Zuchtzwecken

gehollen werden

2. Abweichend von Nummer I muss die jöhrliche Unlersuchung gemöß Nummer I Buchsiobe d nichl

vorgeschrieben werden, wenn die zustöndige Behörde auf der Grundloge einer Risikobewerlung dos

lnfeklionsrisiko in dem Mitgliedstaot oder der Zone ols vernoch/össigbor einstufl und wenn die fo/genden

Bedingungen erfü/lt sind;

a) dos Übervvochvngsprogromm vor der Verbringung gemöß Absotz I wurde mindestens 24 Monote

/ong in dem Betrieb durchgeführt, und in diesem Zeitroum wurde keine lnfekiion mil dem Mycoboc-

terium-tuberculosis-Komplex (M. bovis, M. coproe und M. tuberculosis/ bei den im Eetrieb geholte-

nen Comelidoe gemeldef

b) der Betrieb iiegt in einem Mitg/iedsloot oder einer Zone eines Mitgliedstoots, dessen bzw. deren

Rinderbestond frei ist von lnfekfionen mit dem Mycobacterium-luberculosis-Komp/ex (M. bovis, M.

coproe und M. luberculosisJ.

3. Wenn beiden im Beirieb gehollenen Come/rdoe eine lnfeklion mit dem Mycobocterium-luberculosis-

Komplex (M. bovis, M. coproe und M. fubercu/osis/ geme/def wurde, dürfen diese Tiere nur donn in

einen onderen Miigiiedstool verbrochl werden, wenn olle Comelidoe, die ölter ols 6 Wochen sind und

in dem Belrieb geho/fen werden, mit Negolivbefund geleslel wurden Diese Unlersuchungen müssen

on Blulproben durchgef Ührt werden, die frühestens 42loge noch dem Enlfernen des letzlen besiötigien

Folls und des lelzlen fleres, dos onhond einer Diognosemelhode posiliv gelesle t wurde, gewonnen wur-

den. "

ln diesem Zusommenhong hot die in Bezug genommene VO keine nöhere Angobe zu etwoigen

Testumwidmungen von onderen Tierorten ouf Komeliden geregelt,
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il.

Mittlerweile hoben zohlreiche Unternehmen, die Alpokos ous gewerblichen Gründen in Mitglied-

stooten verbringen wollen, die notwendigen Bestötigungen der zustöndigen Veterinörbehörden

trotz des Umstondes nicht erholten, doss ihre Tiere frei von Mykobokterien im Tuberkulose-Komplex

sind.

Ebenso wird Unternehmern ous onderen Mitgliedstooten die Teilnohme on Alpokoshows und

Messen in Deutschlond unmöglich gemocht, weil von den zustöndigen Veterinören Rückiroces

nicht ousgestellt werden und die Tiere deswegen ous Deutschlond nicht wieder zurückgeführt

werden können.

ilt.

Dies stellt einen enormen, bislong noch nichl bezifferten Schqden dor, do weder Messen, Körun-

gen oder Verkoufsgelegenheiten ergriffen werden können.

tv.

Die Verbringung von Alpokos ous onderen Mitgliedsiooten ols Deutschlond in ondere Mitglied-

stooten wie ouch Deutschlond stellt sich unproblemotisch dor, wos eine Ungleichbehondlung

und somit den primörrechtlich veronkerten, freien Worenverkehr in der EU betrifft.

V.

Zohlreiche Lönderminislerien hotten dos BMEL vergeblich um Klörung der Froge gebeten, wie mit

der Verbringung von Alpokos zu verfohren sei. Eine diesbezügliche Hondlungsmoßgobe zur Er-

möglichung der wirtschoftlichen Betötigung der Alpoko-Unternehmen steht bis zum heuligen

Toge (15,2,2023) ovs.

vt.

Auf Anfroge vom 14.4,2022 erhielt dos Bundesminislerium für Ernöhrung und Londwirlschofl {BMEL)

eine Stellungnohme des Friedrich-löffler-lnsliluls (FLl) zu der Froge, welche Tests hinsichtlich der

Überwochung bzw.bei Untersuchungen von Neuweltkomeliden rechtlich geboten seien.

Dozu ließ dos FU in seiner Stellungnohme vom | 4.5.2022 wissen, doss für eine Veterinörbescheini-

gung zur Verbringung von Komeliden innerholb der EU (gem. Anh. I Kop. 9, ll. 2.3. Del. VO (EU)

2021/4031u.o. die erwöhnte Anforderung ous Art. 23 Abs. I Buchst, e) Del. VO (EU) 2020/688hin-

sichtlich des Ausschlusses von MTBC-lnfektionen erfüllt sein muss.

Dos FLI stellt dobei jedoch fest. doss für Komeliden keine Diognosemelhoden zum Nochweis von

lnfektionen mit MTBC in der Delegierten VO (EU!2020/688 gelistet sind. Dozu meinte es, stottdes-

sen mÜsse zu Überwcchungszwecken ouf Diognosemethoden zurückgegriffen werden, die ouf

den Websites der EU-Referenzlobors zugönglich gemocht wurden (noch Art. 6 Del. VO (EU)

20201689, gemeint isf woh/Art. 6 Abs.2 Buchst, b)).

Weiter meint dos FLl, dqss
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,,gemöß Durchf ührungsvo (EU)20l8ll882lnfektionen mif dem Mycobocterium lubercu/osis-

Komplex (M. bovis, M. coproe, M. f uberculosis/ bei Artiodoctylo (oußer Bison ssp., Bos ssp. und

Bubo/us ssp./ ge/istefe Seuchen der Kofegorie D sind, d.h. Seuchen gegen die Moßnohmen

gelroffen werden müssen, um ihre Ausbreifung im Zusommenhong mit dem Eingong in die

Union oder mit Verbringungen zwtschen den Mitgliedsloofen zu verhindern, und Koiegorie E,

d.h. deren Auftreten überwochl werden muss. Noch der in Artikel6 der De/egierien VO (EU)

20201689 vorgeschriebenen Diognoslikkoskode sollen in den Mitgliedssioolen f ür eine moxi-

mol mögliche Hormonisie rung vorrongig die vom jeweiligen Europöischen Referenzlo bor (EU-

RL/ vorgegebenen lesfs für ge/islefe Seuchen ongewendet werden. lm Foll der bIB sind

(Stond 22.04.2022) ouf der Homepoge des EU-RL bIB für Komeliden zwei Protokolle hinterlegtt:

. SOPl003/EURLrevl: lntrodermol Tuberculin Skin lest Protocol in comelids

. SOPl005/EURL revl: Deleclion of onfibodies ogoinsf the Mycoboclerium luberculo-

sis comp/ex for the diognosis of tuberculosis infeclion in come/ids. lngezim fubercu-

/osis DR (Earofins Iechnologies/.

Hierbei ist zusötzlich dorouf hinzuweisen, doss noch den Vorgoben des EU-RL bI8 diese bei-

den Tesfs sich ergönze n und in Kombinotion ongewendel werden sol/en. So sol/en die zu fes-

lenden liere einem introdermolenTuberkulin-Houffes/ unterzogen werden und direkt vor der

Applikotion des fuberkulins sowie l5-30 Ioge noch der Applikotion jeweils eine Blulprobe zur

Serumgewinnung eninommen werden. Diese für jedes Tier gewonnenen Serumpoore so/len

donn in dem o.g. ELISA ouf MlC-spezifische Anlikörper unlersuchf werden.

Der Nochweis von meldepflichligen Erkronkungen isl im lierGesG (zuletzt geöndert 18.7.2016)

gerege/i. /m $ I I Absofz (2) Sotz I des lierGesG heißt es, doss ln-vitro-Diagnosfiko zum Noch-

wels me/depflichtigerTierkronkheilen nur ongewendel oder in den Verkehr gebrocht werden

dürten, wenn sie vom Friedrich-Löfflers-lnstitut (FLI) zugelossen wurden. Aktuell /Sfond April

2022) sind für Kome/iden keine enfsprechenden diognosfischen Mittel zugelossen. Auch isl zu

beochfen, doss derzeil keine vom Poul-Ehrlich-lnsfifuf (PEI) für Komeliden zugelossenen fu-

berkuline in Deulschlond vertügbor sind."

Zusommenfossend empfiehlt dos FU dennoch, den Vorgoben des EU-RL folgend, die Kombino-

tion ous beiden Tests (Tuberkulintest und Antikörper-ELISA) entsprechend durchzuführen und zu

beurteilen, sofern die rechtlichen Voroussetzungen dies zulossen. Dies lrotz des Umslondes, doss

derorlige Diognostiko weder vorliegen noch der Moßstob für die erwogene Doppelleslung dor.

gelegt oder rechllich indizierl wöre. lm Ergebnis spielt dos FLI die Lösung des Problems on dos

BMEL zurück. Letzteres hot sich jedoch nicht bemüßigt gefühlt, dcroufhin zu hondeln.

vil.

ln Deutschlond wurden bislong lediglich zwei (21meldepflichtige MTC-Infektionen bei Komeliden

im zustöndigen TSN-System hinterlegt, wobei dobeijeweils die durch Wühlmöuse übertrogboren

M. mtcroti detektiert wurden. Auch onsonsten gibt es wohl wegen mongelnden Anlosses keine

systemotische, notionole Untersuchung zu MTC-Infektionen bei Komeliden.

1 wutl{.bovineluberculosis.eu / hitls:llwww.visqve'l.es/lrovineiuberculqsis/clcttqbcrses/bl-protocols.}lhn
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B. Hondeln der Exekulive

t.

Auf telefonische und schriftliche Anfroge hin ließ dos BMEI den Unterzeichner wissen, doss die

Problemlösung derzeit keine Prioritöi hobe, zumol minisieriell der,,Grünen Woche" zugeorbeitet

werden müsse,

Meine ouch im Nomen des Alpoco Associolion e. V. diesbezügliche Anfroge vom 6.1 .2023 zv

einem boldigen Gespröch blieb bis dqto unbeontworlet.

il.

Anfrogen bei diversen londesminislerien und der zustöndigen Mittelbehörde in NRW (LANUV)

führten zu der Erkenntnis, doss die betreffenden Höuser trotz ölterer Anfrogen ebenfolls keine

Hondlungsdorreichungen erholten hotten. Auch der etwo notwendige Erloss von gesetzlichen

Normen zur Behebung der Problemolik sein noch nicht in Angriff genommen.

ilt.

ln Deutschlond wurden bis vor Erloss der Del. VO (EU) 2020/688 die tierseuchenrechllich relevon-

ten Untersuchungen mit Rinder-Tuberkulinen ousgeführt, ohne doss es je zu einem folsch-positiven

Ergebnis gekommen wöre.

tv.

Bei den vom FLI resp. dem Notionolen Referenzlobor ongedochten bzw. vorgeschlogenen Diog-

nosemethoden ist zu befürchten, doss (wie bei den Noshörnern) viele folsch-posilive Ergebnisse

erzeugt werden.

Diese Testungen sind oußerdem ungleich longwieriger und erheblich teurer, wos die Fungibilitöt

ein weiteres Mol empfindlich einschrönkt.

C. Hondeln des Geselzgebers

t.

Der deutsche Gesetzgeber hötte noch diesseitiger Ansicht ouf oller schnellstem Wege den Um-

setzungsbefehl, wie er in der Del. VO IEU) 2020/688 entholten ist, derort umzusetzen, doss eine

proktikoble und möglichst pekuniör schonende Diognosemethode der Komeliden-Bronche, resp.

den berufenen Tierörzten zur Verfügung stehen konn. Bislong ist keine bei der EU notifizierte

Rechtshondlung in diesem Zusommenhong bekonnt.

il.

Die Ausnohmevorschrift, noch Vorgoben eines Referenzlobors voaugehen, ist keine Lösung, die

die bisherige Diognosemethode ouch nur onsotzweise ersetzen könnte, zumql die Herstelleron-

gobe irreführend isl, do dos Produkt ,,lngezim fuberculosis DR" nicht zur Verfügung steht.
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ilt.

Noch $ l4ll TierGesG bedorf es einer Zulossung von Diognostiko nicht, weil die die Komeliden

betreffenden Seuchen lediglich den Kotegorien ,,D" und ,,E" (vgl. Art. I i. V. m. Art,2, Anh. Durch-

f ührungs-VO (EU ) 201 8/ I 882) zuzuordnen sind.

tv.

Derzeit gibt es keine wissenschoftliche Stimme/Meinung, die die bisherige Diognostik, wie sie von

Rindern für Komeliden erfolgreich durchgeführt wurde, ols insuffizient ousgeben würde.

lm Gegenteil.

Rinderhoutlesls werden beispielsweise in den Mitgliedstooten öslerreich, Belgien und llqlien ols

vollwerlige Diognostiko für die Anforderungen gem. Art. 23 Abs. I Buchst. e) Del. VO (EU) 2020/688

und für die Anforderungen on die obligoten Veterinörbescheinigungen ongewondt.

D. Rechlsverslöße

t.

Die derzeitige Hondhobung durch die Exekutive verstößt gegen Art. 34 und 35 des Vertroges ohne

doss Art.36 des Vertroges Anwendung finden könnte.

il.

Die Ausfuhrverbote, resp. die Nichterteilung von Veterinörbescheinigungen verstoßen gegen die

Grundrechte ous Art. l2 (Berufsfreiheit) und Art. l4 (Eigentum) Grundgesetz (GG). Außerdem ist

der Schutzbereich des Art. 20o GG (Schutz der Tiere) belroffen,

ilt.

Die Totbestondsvoroussetzungen in den Vorschriften des Anh. I Teil 2 Nr. I und 2 Del. VO (EU)

2020/688 resp. der des fost gleichloutenden Anh. lll Abschn,2 Del. VO (EU) 2020/689 sind nicht

kumuloliv zu verstehen.

Dies bedeutet eben ouch, doss die beiden Protokolle

SOP/003/EURL revl: lntrodermol Tuberculin Skin Test Protocol in comelids und

SOP/005/EURL revl: Detection of ontibodies ogoinst lhe Mycobocterium tuberculo-

sis complex for the diognosis of tuberculosis infection in comelids. lngezim Tubercu-

losis DR (Eurofins Technologies) - steht nicht zur Verf ügung!

nichl notwendig kumuloliv oder ouch nur sukzessiv im Rohmen der Überulochungsonforderun-

gen gem. Art.23 Abs. I Buchsi. e) Del. VO (EU) 2020/688 onzuwenden sind.

Der europöische Geseizgeber wollte keine unnötige Verschörfung der Seuchenkotegorien ,,D"

und ,,E", sondern er wollte vielmehr die Hormonisierung tierseuchenrechtlicher Erfordernisse mög-

lichst stootsuncbhöngig einführen.
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Doher ist die dezeitige deutsche Proxis EU-rechlswidrig und müsste ggf. durch ein Verlrogsverlel-

zungsverfohren (gem. Art. 258 AEUV) olsbold von der Kommission geohndet werden.

E. Ausblick

Demzufolge werden die Alpoko-Unternehmen vermutlich nicht umhinkommen, zu überlegen, bei

sich nöchst bietender Gelegenheit die Nichterteilung einer Veterinörbescheinigung venrollungs-

gerichllich zu ersireiten, womöglich sogor o. E. durch eine Vorobenlscheldung des EuGH gem,

An.267 Abs. I Buchst. b) AEUV.

Münster, den 17,2,2023

t\f

Dr. Gregor
Rechtsonwolt und zertif. Mediotor
Fochonwolt für Agrorecht


